
  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1706/2024 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 03.04.2024 
Bereich: Schulen 
Bearbeitet von: Frau Vomhof, Frau Uhr 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.04.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Abstimmung Hammerhütter Schule über die „Umwandlung der katholischen Bekenntnis-
schule in eine Gemeinschaftsgrundschule“ am 14.03.2024 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt den Bericht über die Abstimmung zur „Um-
wandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in eine Gemein-
schaftsgrundschule“ zur Kenntnis. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Antrag der Fraktionen SPD, UWG, FDP, Die Linke und Volt vom 28.09.2023 wurde im 
Schulausschuss am 24.10.2023 mehrheitlich beschlossen, im Rahmen der Schulentwick-
lungsplanung (§ 80 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit § 27 Abs. 3 und 4 SchulG so-
wie § 6 Abs. 4 BestVerfVO) ein Abstimmungsverfahren durchzuführen mit Blick auf eine 
mögliche Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschule Hammerhütter Schule in 
eine Gemeinschaftsgrundschule.  

Der Antrag wurde damit begründet, dass sich die Hammerhütter Grundschule zentral im 
Wohngebiet Fischbacherberg befindet und damit die einzige wohnortnahe Grundschule für 
diesen Bereich ist.  
 
Die Anmeldedaten zum Schuljahr 2023/2024 zeigten zwei Auffälligkeiten: Zum einen wurden 
von 80 Kindern aus dem ehemaligen Einzugsbereich Fischbacherberg nur 48 Kinder an der 
Hammerhütter Schule angemeldet. Zum anderen sind nur 15,8 Prozent der dortigen Kinder 
katholisch (31 Prozent islamisch, 28,1 Prozent evangelisch, 13,5 Prozent ohne Angabe, 8,8 
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Prozent orthodox). Demnach sinkt der Anteil der katholischen und evangelischen Schülerin-
nen und Schüler, der der islamischen Schülerinnen und Schülern wächst.  
 
Die Schlussfolgerungen sind, dass die Hammerhütter Schule nicht in dem Maße angenom-
men wird, wie es der Einzugsbereich erwarten lässt und dass davon auszugehen ist, dass das 
Bekenntnis der Schule an den Bedürfnissen großer Teile der Eltern- und Schülerschaft vor-
beigeht.  
 
Eine Gemeinschaftsgrundschule könnte den vorgenannten Sachverhalt besser abbilden und 
der Hammerhütter Schule sowie den Eltern und der Schulentwicklung erweiterte Optionen 
ermöglichen. 
 
Die Stadt Siegen als Schulträgerin hat sich gemäß § 8 Abs. 5 BestVerfVO für die Form der 
Briefwahl entschieden.  
 
Die Briefwahl über die Abstimmung zur „Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrund-
schule Hammerhütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule hat am 14.03.2023 bis 16:00 
Uhr stattgefunden, mit folgendem Ergebnis: 
 
Zahl der Stimmberech-
tigten 

168  

Zahl der Wähler/innen 59 
Gültige Stimmen 45 
Ungültige Stimmen 14 
Gültige „Ja“ Stimmen 23 
Gültige „Nein“ Stimmen 22 
 
Gemäß § 27 Abs. 3 SchulG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Best.VerfVo ist die Umwandlung 
durchzuführen, sofern für die Umwandlung einer Grundschule Eltern gestimmt haben, die 
mehr als die Hälfte der die Schule besuchenden Kinder (hier: mindestens 85 „Ja“ Stimmen) 
vertreten. Andernfalls bleibt die bisherige Schulart unverändert. 
 
Laut Auszählung haben auf die Frage „Soll die katholische Bekenntnisgrundschule Hammer-
hütter Schule in eine Gemeinschaftsgrundschule umgewandelt werden?“ 23 Wähler/innen 
mit „Ja“ gestimmt. 
 
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Hammerhütter Grundschule weiterhin eine katholi-
sche Bekenntnisschule bleibt.  
 
Gemäß § 6 Abs. 4, letzter Satz, BestVerfVO kann dieses Verfahren erst nach drei Jahren er-
neut durchgeführt werden. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig. 
 




